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§ 52b NG 1990
 NG 1990 - Burgenländisches Naturschutz- und Landschaftspflegegesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 12.11.2020

(1) Umweltorganisationen im Sinne des § 52a Abs. 1 haben das Recht,

1. gegen Bescheide gemäß § 5, § 23 Abs. 7 und § 18 Abs. 1 (Ausnahmen von den artenschutzrechtlichen Verboten),

sofern jeweils geschützte Tier- und P anzenarten betro en sind, die in Anhang IV der FFH-Richtlinie aufgelistet

sind, oder es sich um wildlebende Vogelarten gemäß Anhang 1 VS-Richtlinie handelt, und

2. gegen Bescheide gemäß § 22e Abs. 1 und 2

eine Beschwerde beim Landesverwaltungsgericht zu erheben, um einen möglichen Verstoß gegen die in Umsetzung

der FFH-Richtlinie und VS-Richtlinie getroffenen Bestimmungen dieses Gesetzes geltend zu machen.

(2) Die Bescheide im Sinne des Abs. 1 sind von der Behörde im elektronischen Informationssystem bereitzustellen. Mit

dem Ablauf von zwei Wochen ab dem Tag der Bereitstellung gilt der Bescheid den berechtigten Umweltorganisationen

als zugestellt.

(3) Ab dem Tag der Bereitstellung eines Bescheides gemäß Abs. 1 Z 1 im elektronischen Informationssystem ist einer

Umweltorganisation im Sinne des § 52a Abs. 1 für sechs Wochen Einsicht in den Verwaltungsakt zu gewähren. Auf das

Recht zur Akteneinsicht ist im Zuge der Bereitstellung des Bescheides hinzuweisen.

(4) Werden in einer Beschwerde gegen Bescheide gemäß § 22e Abs. 1 und 2 Beschwerdegründe erstmalig vorgebracht,

sind diese nur zulässig, wenn darin begründet wird, warum sie nicht bereits im Feststellungs- oder

Bewilligungsverfahren geltend gemacht werden konnten und die beschwerdeführende Umweltorganisation glaubhaft

macht, dass sie daran kein Verschulden oder nur ein minderer Grad des Versehens tri t. Wenn dies bei sämtlichen

Beschwerdegründen nicht glaubhaft gemacht werden kann, ist die Beschwerde als unzulässig zurückzuweisen, wenn

jedoch nur teilweise Gründe betroffen sind, ist die Beschwerde in diesen Punkten nicht zu behandeln.

In Kraft seit 01.12.2019 bis 31.12.9999

 2024 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///
https://www.jusline.at/gesetz/ng_1990/paragraf/52a
https://www.jusline.at/gesetz/ng_1990/paragraf/5
https://www.jusline.at/gesetz/ng_1990/paragraf/23
https://www.jusline.at/gesetz/ng_1990/paragraf/18
https://www.jusline.at/gesetz/ng_1990/paragraf/22e
https://www.jusline.at/gesetz/ng_1990/paragraf/52a
https://www.jusline.at/gesetz/ng_1990/paragraf/22e
file:///

	§ 52b NG 1990
	NG 1990 - Burgenländisches Naturschutz- und Landschaftspflegegesetz


